
 „Der Mensch, welcher nur sich liebt, fürchtet nichts so sehr, als mit sich allein zu sein.“ 
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1 Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen durch 

das Corona-Virus 

Weltweit und im gesamten Bundesgebiet richtet der Corona-Virus beträchtliche gesundheitliche und 

wirtschaftliche Schäden an, deren Auswirkungen viele Menschen und Unternehmen hart treffen. Den 

Geschädigten kommt das Bundesfinanzministerium (BMF) nunmehr durch steuerliche Maßnahmen zur 

Vermeidung unbilliger Härten entgegen. Dazu gehören:  

Die nachweislich und nicht unerheblich betroffenen Steuerpflichtigen können bis zum 31.12.2020 unter 

Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt bereits fälligen oder fällig 

werdenden Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer sowie auf Anpassung der Vorauszahlung auf die 

Einkommen- und Körperschaftsteuer stellen. Eine Lohnsteuerstundung ist nicht möglich.  

Auf die Erhebung von Stundungszinsen soll in der Regel verzichtet werden. Anträge auf Stundung der nach 

dem 31.12.2020 fälligen Steuern sowie auf Anpassung der Vorauszahlungen für Zeiträume nach dem 

31.12.2020 sind jedoch besonders zu begründen. 

Wird dem Finanzamt bekannt, dass der Steuerpflichtige unmittelbar und nicht unerheblich betroffen ist, soll 

bis zum 31.12.2020 auch von Vollstreckungsmaßnahmen abgesehen werden. In diesen Fällen sollen die ab 

dem 19.3.2020 bis zum 31.12.2020 verwirkten Säumniszuschläge für diese Steuern zum 31.12.2020 

erlassen werden.  

Das Finanzamt kann, bei Kenntnis veränderter Verhältnisse hinsichtlich des Gewerbeertrags für den 

laufenden Erhebungszeitraum, die Anpassung der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen veranlassen. Das gilt 

insbesondere für die Fälle, in denen das Finanzamt Einkommensteuer- und Körperschaftsteuer-

Vorauszahlungen anpasst. Auch hier können betroffene Steuerpflichtige bis zum 31.12.2020 unter 

Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Herabsetzung des Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der 

Vorauszahlungen stellen.  

Etwaige Stundungs- und Erlassanträge für die Gewerbesteuer sind an die Gemeinden und nur dann an das 

zuständige Finanzamt zu richten, wenn die Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer nicht den 

Gemeinden übertragen worden ist.  

Einige Landesfinanzbehörden sehen zusätzlich zu den steuerlichen Hilfsmaßnahmen des BMF auch 

unterschiedliche Erleichterungen im Bereich der Umsatzsteuer vor.  

2 Hilfsprogramme zur Bewältigung der Corona-Auswirkungen 

Neben den steuerlichen Erleichterungen für die von der Corona-Virus-Epidemie Betroffenen wurden weitere 

Maßnahmen in die Wege geleitet, die es Unternehmen erleichtern sollen, durch die Krise zu kommen. 

Dazu gehören: 
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Kurzarbeitergeld: Für den Erhalt der Arbeitsplätze wurde die Kurzarbeiter-Regelung angepasst. Betroffene 

Unternehmen können sich Lohnkosten und Sozialabgaben von der Bundesagentur für Arbeit erstatten 

lassen. Anfallende Sozialversicherungsbeiträge für ausgefallene Arbeitsstunden werden zu 100 % erstattet. 

Leiharbeitnehmer sind künftig eingeschlossen und es müssen nur 10 % der Beschäftigten von Kurzarbeit 

betroffen sein, damit die Regelungen greifen. 

Liquiditätshilfen durch KfW-Kredite: Zur Ausstattung der durch die Corona-Krise unverschuldet in 

Finanznöte geratenen Unternehmen mit Finanzmitteln erweiterte die Bundesregierung die bestehenden 

Programme für Liquiditätshilfen, um den Zugang der Unternehmen zu günstigen Krediten zu erleichtern. 

Detaillierte Informationen zu den Krediten geben Ihnen Ihre Hausbank und auch wir. Ein Überblick ist auf 

www.kfw.de zu finden. 

Export: Für die Exportwirtschaft will der Bund mit Garantien (sog. Hermesdeckungen) eine flexible, 

effektive und umfassende Unterstützung bereitstellen. 

Sozialversicherungsbeiträge: Sozialversicherungsbeiträge dürfen – auf Antrag – dann gestundet werden, 

wenn die sofortige Einziehung mit erheblichen Härten für das Unternehmen verbunden wäre und der 

Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet wird – z. B. bei Zahlungsschwierigkeiten die nicht nur 

vorübergehend sind. 

3 Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie 

Zur Eindämmung des massiven Anstiegs der Infektionen mit dem Corona-Virus ordneten Behörden im März 

2020 die Schließung einer Vielzahl von Freizeit- und Kultureinrichtungen, Kinderbetreuungseinrichtungen, 

Gastronomiebetrieben und Einzelhandelsgeschäften an und untersagten zahlreiche öffentliche 

Veranstaltungen. Betroffene Unternehmen mussten ihr Geschäft aufgrund der Maßnahmen und weil 

Mitarbeiter teilweise unter Quarantäne gestellt wurden und daher nicht zur Verfügung standen, 

beschränken oder einstellen. 

Zur Abmilderung der daraus entstehenden Folgen hat die Bundesregierung für Unternehmer und 

Verbraucher Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg gebracht.  

Leistungsaufschub: Mit dem Gesetz wird ein Moratorium für die Erfüllung vertraglicher Ansprüche aus 

Dauerschuldverhältnissen eingeführt, die vor dem 8.3.2020 abgeschlossen wurden. Damit wird betroffenen 

Verbrauchern und Kleinstunternehmen, die wegen der Corona-Pandemie ihre vertraglich geschuldeten 

Geld- und andere Leistungen nicht erbringen können, bis zum 30.6.2020 ein Leistungsverweigerungsrecht 

eingeräumt und somit ein Aufschub gewährt. Dieser gilt z. B. für Leistungen der Grundversorgung (Strom, 

Gas, Telekommunikation, soweit zivilrechtlich geregelt auch Wasser).  

Mieter/Pächter: Miet- bzw. Pachtverhältnisse können aus wichtigem Grund bereits dann außerordentlich 

fristlos gekündigt werden, wenn der Mieter für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung der 

Miete in Verzug ist. Der Gesetzgeber hat hier zur Entlastung der von der Corona-Krise betroffenen Mieter 

und Pächter eine Übergangsregelung geschaffen (Siehe hierzu getrennten Beitrag: Lockerung des 

Mietrechts durch die Corona-Pandemie). 

Verbraucherdarlehen: Mit dem o. g. Gesetz wird eine Stundungsregelung und eine Vertragsanpassung 

nach Ablauf der Stundungsfrist eingeführt. Flankiert wird dies von einem gesetzlichen Kündigungsschutz 

(siehe hierzu den Beitrag: Änderungen bei Verbraucherdarlehen wegen der Auswirkungen der Corona-

Krise). 

Insolvenzrecht: Die Insolvenzantragspflicht und die Zahlungsverbote werden bis zum 30.9.2020 ausgesetzt, 

es sei denn die Insolvenz beruht nicht auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie oder es besteht keine 

Aussicht auf die Beseitigung einer eingetretenen Zahlungsunfähigkeit. Für einen dreimonatigen 

Übergangszeitraum wird auch das Recht der Gläubiger suspendiert, die Eröffnung von Insolvenzverfahren 

http://www.kfw.de/
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zu beantragen. Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sowie die Regelung zum Eröffnungsgrund bei 

Gläubigerinsolvenzanträgen soll bis zum 31.3.2021 verlängert werden können. 

Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht: Damit betroffenen 

Unternehmen verschiedener Rechtsformen auch bei weiterhin bestehenden Beschränkungen der 

Versammlungsmöglichkeiten erforderliche Beschlüsse fassen und handlungsfähig bleiben, wurden 

vorübergehend substantielle Erleichterungen für die Durchführung von Hauptversammlungen geschaffen. 

Das betrifft auch Genossenschaften und Vereine, die auch ohne entsprechende Satzungsregelungen z. B. 

die Durchführung von Versammlungen ohne physische Präsenz sowie die Beschlussfassung außerhalb von 

Versammlungen durchführen können. 

4 Behandlung von Minijobbern in der Corona-Krise 

Von den Auswirkungen durch den Corona-Virus sind auch Minijobber und deren Arbeitgeber betroffen. Für 

sie gelten teilweise andere Regelungen wie für sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer. Grundsätzlich 

gilt: 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall: Ist der Arbeitnehmer nachweislich an dem Corona-Virus erkrankt und 

dadurch arbeitsunfähig, müssen Arbeitgeber den regelmäßigen Verdienst für den Zeitraum von bis zu 6 

Wochen weiter zahlen. Nimmt der Arbeitgeber am U1-Umlageverfahren teil, kann er eine Erstattung im 

Krankheitsfall des Minijobbers geltend machen. Ist ein Minijobber nicht selbst erkrankt, jedoch aber unter 

Quarantäne gestellt, finden die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes Anwendung. Auch hier muss der 

Arbeitgeber zunächst für den Minijobber den Verdienst für sechs Wochen weiter bezahlen. Er kann jedoch 

die Erstattung der Kosten bei der zuständigen Gesundheitsbehörde des Bundeslandes beantragen. 

Überschreiten der Minijob-Grenze von 450 € im Monat: Überschreitet der Jahresverdienst eines 

Minijobbers 5.400 €, liegt nicht automatisch eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vor. Hierfür 

gibt es Ausnahmeregelungen. Ein Minijob bleibt auch dann bestehen, sofern die Verdienstgrenze 

gelegentlich (nicht mehr als 3 Kalendermonate innerhalb eines Zeitjahres) und die Entgeltgrenze nicht 

vorhersehbar (nicht im Voraus vereinbart) überschritten werden. Grundsätzlich spielt hier die Höhe des 

Verdienstes keine Rolle. Aufgrund einer Verlautbarung der Spitzenorganisation der Sozialversicherung vom 

30.3.2020 kann ein gelegentliches Überschreiten der Verdienstgrenze bei 450-€-Minijobs für die Monate 

März bis Oktober 2020 bis zu 5-mal innerhalb eines Zeitjahres erfolgen. 

Kurzarbeitergeld: Kurzarbeitergeld wird nur für Arbeitnehmer, die versicherungspflichtig in der 

Arbeitslosenversicherung sind, gewährt. Minijobber erhalten kein Kurzarbeitergeld, weil sie 

arbeitslosenversicherungsfrei sind. Bei Arbeitnehmern, die in ihrer Hauptbeschäftigung in Kurzarbeit 

gegangen sind und jetzt bei einer anderen Firma einen Minijob neu aufnehmen, wird der Verdienst aus dem 

neuen Minijob auf das Kurzarbeitergeld angerechnet und dieses entsprechend gekürzt. Wird ein schon vor 

Beginn der Kurzarbeit in der Hauptbeschäftigung bestehender Minijob fortgesetzt, wird die  

Berechnungsgrundlage für das Kurzarbeitergeld nicht um den Verdienst aus dem Minijob gekürzt. 

Ausnahme: Wird ein Minijob in einem systemrelevanten Bereich (z. B. im Gesundheitswesen, Apotheke, 

Landwirtschaft) während der Kurzarbeit aufgenommen, wird der Verdienst nicht auf das Kurzarbeitergeld 

angerechnet, wenn der aus der Hauptbeschäftigung noch gezahlte Verdienst zusammen mit dem 

Kurzarbeitergeld und dem Verdienst aus dem Minijob das normale Bruttoeinkommen nicht übersteigt.  

Regelungen in der Sozialversicherung: Werden Zahlungsschwierigkeiten durch ein sog. unabwendbares 

Ereignis verursacht, zeigen sich die Einzugsstellen kulant und verzichten auf die üblichen Gebühren für 

verspätete Beitragszahlungen wie z. B. Stundungszinsen. Säumniszuschläge bzw. Mahngebühren werden 

auf Antrag erlassen. 
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Betriebsschließung: Auch im Falle einer Betriebsschließung wegen des Corona-Virus bleibt für Minijobber 

weiterhin ein Anspruch auf Zahlung seines Verdienstes bestehen. 

5 Ausweitung der Arbeitszeitgrenzen für kurzfristige Minijobs in der 

Corona-Krise 

Nachdem es aufgrund der Corona-Pandemie im Bereich der Saisonarbeit, insbesondere in der 

Landwirtschaft, zu fehlenden Arbeitskräften kommen wird, wurde die Zeitgrenze für kurzfristige Minijobs 

auf fünf Monate oder 115 Arbeitstage ausgedehnt. Die Anhebung soll für den Zeitraum vom 1.3.2020 bis 

31.10.2020 gelten. 

6 Förderung von Home-Office-Arbeitsplätzen 

Zur Förderung von Home-Office-Arbeitsplätzen insbesondere in Zeiten der Corona-Epidemie legt das 

Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi) ein besonderes Förderprogramm „go-digital“ auf. Es sieht vor, 

bis zu 50 % der Kosten einer unterstützenden Beratung durch ein vom BMWi autorisiertes 

Beratungsunternehmen zu übernehmen. 

Von der Förderung profitieren rechtlich selbstständige Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 

einschließlich des Handwerks, die weniger als 100 Mitarbeiter beschäftigen und einen Vorjahresumsatz 

von 20 Mio. € nicht überschreiten. Die Förderung erfolgt bis zu einem maximalen Beratertagessatz von 

1.100 € für maximal 30 Tage. 

Der neue Förderbaustein deckt unterschiedliche Leistungen ab, von der individuellen Beratung bis hin zur 

Umsetzung der Home-Office-Lösungen, wie z. B. der Einrichtung spezifischer Software und der 

Konfiguration existierender Hardware. Beratungsunternehmen sollen alle weiteren Schritte übernehmen – 

von der Beantragung der Förderung über die Umsetzung passgenauer und sicherer Maßnahmen bis hin zur 

Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen. 

7 Lohnersatz wegen Schul- und Kitaschließung  

Durch die Schul- und Kitaschließungen wegen des Corona-Virus sind auch Eltern mit kleinen Kindern vor 

besondere Herausforderungen gestellt. Dafür hat die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket 

zusammengestellt, das diese Bürger gegen übermäßige Einkommenseinbußen absichern soll.  

Eltern erhalten eine Entschädigung von 67 % des monatlichen Nettoeinkommens (maximal 2.016 €) für bis 

zu sechs Wochen. Voraussetzung dafür ist, 

• dass die erwerbstätigen Eltern Kinder unter 12 Jahren zu betreuen haben, weil eine Betreuung 

anderweitig nicht sichergestellt werden kann, 

• dass Gleitzeit, beziehungsweise Überstundenguthaben ausgeschöpft sind. 

Die Auszahlung übernimmt der Arbeitgeber, der bei der zuständigen Landesbehörde einen 

Erstattungsantrag stellen kann. 

8 Lockerung des Mietrechts durch die Corona-Pandemie 

Durch Einnahmenausfälle bedingt durch die Corona-Virus-Epidemie kann es für die Mieter und Pächter zum 

Problem werden, die laufenden Miet- bzw. Pachtzahlungen für Wohn- beziehungsweise Gewerbeflächen zu 

begleichen.  



 

MANDANTENINFO MAI/JUN/JUL 2020 • SEITE 6 VON 16 

Die Regelung durch das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie sichert Mieter von 

Grundstücken sowie von zu privaten oder gewerblichen Zwecken angemieteten Räumen für einen 

bestimmten Zeitraum (1.4.2020 bis 30.6.2020) der Corona-Virus-Pandemie ab, indem sie nicht den Verlust 

der Mietsache befürchten müssen, wenn sie vorübergehend die fälligen Mieten nicht fristgerecht zahlen 

können. 

Mieter erhalten dadurch kein Leistungsverweigerungsrecht. Sie bleiben damit nach allgemeinen 

Grundsätzen zur Leistung verpflichtet und können gegebenenfalls auch in Verzug geraten. Der Eingriff in die 

Rechte des Vermieters ist damit geringer, da die Regelung lediglich sein sekundäres Recht zur Kündigung 

wegen Zahlungsverzugs für einen vorgegebenen Zeitraum beschränkt.  

Anmerkung: Die Kündigungsregelung ist nur bis zum 30.6.2022 anwendbar. Dies bedeutet, dass wegen 

Zahlungsrückständen, die vom 1.4.2020 bis zum 30.6.2020 eingetreten und bis zum 30.6.2022 nicht 

ausgeglichen sind, nach diesem Tag wieder gekündigt werden kann. Damit haben Mieter und Pächter vom 

30.6.2020 an über zwei Jahre Zeit, einen zur Kündigung berechtigenden Miet- oder Pachtrückstand 

auszugleichen. 

Die Kündigung ist nur in den Fällen ausgeschlossen, in denen die Nichtleistung des Mieters auf der 

Ausbreitung der Corona-Virus-Pandemie beruht. Dies hat der Mieter zu beweisen. Auf sonstige 

Kündigungsgründe erstreckt sich die Beschränkung des Kündigungsrechts nicht.  

Dem Vermieter bleibt es unbenommen, das Mietverhältnis während der Geltungsdauer des Gesetzes 

aufgrund von Mietrückständen zu kündigen, die in einem früheren Zeitraum aufgelaufen sind bzw. die aus 

einem späteren Zeitraum resultieren werden. Er kann die Kündigung auch aus sonstigen Gründen erklären, 

etwa wegen Vertragsverletzungen anderer Art, z. B. unbefugter Überlassung der Mietsache an Dritte. 

Änderungen bei Wohnungseigentümergemeinschaften: Die Schutzmaßnahmen zur Vermeidung der 

Ausbreitung der Corona-Virus-Pandemie, insbesondere die Einschränkungen der 

Versammlungsmöglichkeiten von Personen, haben zum Teil erhebliche Auswirkungen auf die 

Handlungsfähigkeit von Wohnungseigentümergemeinschaften.  

So besteht für diese die Gefahr, dass ihre Finanzierung nicht mehr sichergestellt ist, wenn die Fortgeltung 

des Wirtschaftsplans nicht beschlossen wurde. Daher bleibt der zuletzt bestellte Verwalter im Sinne des 

Wohnungseigentumsgesetzes bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung eines neuen Verwalters im 

Amt. Ferner gilt der zuletzt von den Wohnungseigentümern beschlossene Wirtschaftsplan bis zum 

Beschluss eines neuen Wirtschaftsplans fort. 

9 Änderungen bei Verbraucherdarlehen wegen der Auswirkungen der 

Corona-Krise 

Für Verbraucherdarlehensverträge besteht zwar ein gesetzlicher Mindestschutz vor voreiligen 

verzugsbedingten Kündigungen des Darlehensgebers. Angesichts der zu erwartenden Dauer der Corona-

Krise ist der Schutz jedoch aller Voraussicht nach nicht ausreichend. Ein Gesetz sieht daher für 

Darlehensnehmer vor, dass die Ansprüche des Darlehensgebers vorübergehend gestundet werden können. 

Für Verbraucherdarlehensverträge, die vor dem 15.3.2020 abgeschlossen wurden, sieht das Gesetz vor, 

dass Ansprüche des Darlehensgebers auf Rückzahlung, Zins- oder Tilgungsleistungen, die zwischen dem 

1.4.2020 und dem 30.6.2020 fällig werden, mit Eintritt der Fälligkeit für die Dauer von drei Monaten 

gestundet werden, wenn der Verbraucher aufgrund der durch Ausbreitung der Corona-Virus-Pandemie 

hervorgerufenen außergewöhnlichen Verhältnisse Einnahmeausfälle hat, die dazu führen, dass ihm die 

Erbringung der geschuldeten Leistung nicht zumutbar ist. Nicht zumutbar ist ihm die Erbringung der 

Leistung insbesondere dann, wenn sein angemessener Lebensunterhalt oder der angemessene 

Lebensunterhalt seiner Unterhaltsberechtigten gefährdet ist.  
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Anmerkung: Die Regelungen gelten jedoch nur für Verbraucherdarlehensverträge und nicht für 

Sachdarlehen bzw. Finanzierungshilfen und Teilzahlungsgeschäfte. Da ein Verbraucherdarlehensvertrag 

vorliegen muss, gilt sie weiter nicht für Einlagen des Verbrauchers selbst, wie z. B. für seine Sparverträge. 

10 Erste Urteile zu Corona-Virus-Einschränkungen 

Das neuartige Corona-Virus kann unstreitig eine übertragbare Erkrankung verursachen und erfordert nach 

der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts einschneidende Gegenmaßnahmen, insbesondere soziale 

Distanzierung. Die Schließung von Einrichtungen, in denen Menschen zusammenkommen, ist eines der 

geeigneten Mittel, um die Infektionskurve zumindest abzuflachen. Beschwerden gegen beschlossene 

Verbote haben auch schon die Gerichte beschäftigt. 

11 Corona-Sonderzahlungen an Arbeitnehmer steuer- und 

sozialversicherungsfrei 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) räumt Arbeitgebern die Möglichkeit ein, ihren Beschäftigten Beihilfen 

und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 € im Jahr 2020 steuerfrei auszuzahlen oder als 

Sachleistungen zu gewähren. Erfasst werden Sonderleistungen, die die Beschäftigten zwischen dem 

1.3.2020 und dem 31.12.2020 erhalten.  

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Beihilfen und Unterstützungen zusätzlich zum ohnehin 

geschuldeten Arbeitslohn geleistet und die steuerfreien Leistungen im Lohnkonto aufgezeichnet werden.  

Vom Arbeitgeber geleistete Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld bzw. Zuschüsse, die der Arbeitgeber als 

Ausgleich zum Kurzarbeitergeld wegen Überschreitens der Beitragsbemessungsgrenze leistet, fallen nach 

Angaben des BMF nicht unter diese Steuerbefreiung. Andere Steuerbefreiungen und 

Bewertungserleichterungen bleiben hiervon unberührt. Die Beihilfen und Unterstützungen bleiben auch in 

der Sozialversicherung beitragsfrei. 

Nachdem nicht nach Berufen getrennt werden kann, gilt die Steuerfreiheit für alle Zulagen bis insgesamt 

1.500 € über dem vereinbarten Arbeitslohn, die zwischen dem 1.3.2020 und 31.12.2020 ausbezahlt 

werden.  

12 MwSt-Satz für Speisen in Gaststätten auf 7 % gesenkt 

Mit Schreiben vom 23.4.2020 teilt das Bundesfinanzministerium mit, dass es auch für die Gastronomie 

Liquiditätshilfe schaffen will. Dafür hat der Koalitionsausschuss bereits am 22.4.2020 beschlossen die 

MwSt für Speisen, die im Restaurant verzehrt werden, auf 7 % (vorher 19 %) zu reduzieren.  Der reduzierte 

MwSt-Satz galt vorher schon für Speisen, die die Gäste mitnehmen oder über einen Lieferdienst nach 

Hause gebracht bekamen. Diese Regelung gilt zunächst befristet vom 1.7.2020 bis einschließlich 

30.6.2021. 

Bitte beachten! Von der Reduzierung des MwSt-Satzes sind Getränke ausgeschlossen. Daher werden z. B. 

Diskotheken, Bars, Clubs etc., die keine Speisen anbieten, von dem reduzierten MwSt-Satz nicht 

profitieren. Diese Informatio wird jedoch durch die Absenkung des MwSt-Satzes schon wieder überholt. 

(siehe gesonderten Beitrag weiter untrn) 



 

MANDANTENINFO MAI/JUN/JUL 2020 • SEITE 8 VON 16 

13 Teilweise Erhöhungen des Kurzarbeitergeldes 

Die Bundesregierung erleichtert den Zugang zum Kurzarbeitergeld rückwirkend zum 1.3.2020. Danach wird 

mit dem „Sozialschutzpaket II“ eine befristete Erhöhung des Kurzarbeitergeldes, das u. a. von der Dauer 

der Kurzarbeit abhängig ist, eingeführt. 

Bisher zahlt die Bundesagentur für Arbeit bei Kurzarbeit 60 % und für Eltern 67 % des Lohnausfalls. 

Nunmehr soll ab dem 4. Monat des Bezugs das Kurzarbeitergeld für kinderlose Beschäftigte, die derzeit um 

mindestens 50 % weniger arbeiten, auf 70 % und ab dem 7. Monat auf 80 %  des Lohnausfalls erhöht 

werden. Beschäftigte mit Kindern erhalten ab dem 4. Monat des Bezugs 77 % und ab dem 7. Monat des 

Bezugs 87 %. Diese Erhöhungen gelten nach derzeitigen Festlegungen längstens bis 31.12.2020. 

Eine weitere Regelung sieht vor, dass für Arbeitnehmer in Kurzarbeit ab dem 1.5.2020 bis zum 31.12.2020 

die bereits bestehenden Hinzuverdienstmöglichkeiten mit einer Hinzuverdienstgrenze bis zur vollen Höhe 

des bisherigen Monatseinkommens für alle Berufe geöffnet werden. Hier sind u. U. auch arbeitsrechtliche 

Voraussetzungen zu überprüfen. Des Weiteren wird das Arbeitslosengeld für diejenigen um drei Monate 

verlängert, deren Anspruch zwischen dem 1.5.2020 und dem 31.12.2020 enden würde. 

14 Erklärungsfrist für Lohnsteueranmeldungen vorübergehend verlängert 

Durch die Auswirkungen des Corona-Virus sind viele Arbeitgeber unverschuldet daran gehindert, die 

monatlichen oder vierteljährlichen Lohnsteuer-Anmeldungen fristgerecht abzugeben.  

Mit Schreiben vom 23.4.2020 gewährt das Bundesfinanzministerium nunmehr eine Fristverlängerung im 

Einzelfall. Danach können Arbeitgebern die Fristen zur Abgabe monatlicher oder vierteljährlicher 

Lohnsteuer-Anmeldungen während der Corona-Krise im Einzelfall auf Antrag verlängert werden, soweit sie 

selbst oder der mit der Lohnbuchhaltung und Lohnsteuer-Anmeldung Beauftragte nachweislich 

unverschuldet daran gehindert sind, die Lohnsteuer-Anmeldungen pünktlich zu übermitteln.  Die 

Fristverlängerung darf maximal 2 Monate betragen. 

15 Corona-Soforthilfen sind steuerpflichtig 

Neben der finanziellen Unterstützung durch unkomplizierte und günstige KfW-Kredite unterstützte die 

Bundesregierung auch sog. Solo-Selbstständige, Angehörige der Freien Berufe, Künstler und 

Kleinstunternehmen – unter weiteren Voraussetzungen z. B. Antragstellung bis zum 31.5.2020 – in Form 

von Zuschüssen. 

Der Zuschuss des Bundes für Betriebe, die bis zu 5 Mitarbeiter beschäftigen, belief sich zunächst bis zu 

9.000 € bzw. für Betriebe bis zu 10 Mitarbeitern bis zu 15.000 € für 3 Monate. Neben den 

Bundeszuschüssen konnte auch auf Zuschussprogrammen aus den jeweiligen Bundesländern in 

unterschiedlicher Ausprägung zugegriffen werden.  

Bitte beachten! Die Corona-Soforthilfe ist als Betriebseinnahme steuerpflichtig und wird im Rahmen der 

Gewinnermittlung berücksichtigt. Wenn im Jahr 2020 ein positives „zu versteuerndes Einkommen“ 

erwirtschaftet wird, dann wird hierauf der individuelle Steuersatz angewendet. Die Finanzbehörden werden 

in der Regel über die Zahlung der Zuschüsse informiert.  
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16 Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer während des Home-

Offices 

In Zeiten der Corona-Krise können Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer anweisen, von zuhause aus zu arbeiten. 

Dafür ist normalerweise ein Arbeitszimmer nötig, wofür der Arbeitgeber i.d.R. auch die daraus 

entstehenden Kosten trägt. 

Ist dies nicht der Fall, können entsprechende Aufwendungen für die Nutzung des „privaten“ Büros zuhause 

aufgrund von Corona-bedingten Vorsichtsmaßnahmen – unter weiteren Voraussetzungen – steuerlich als 

„häusliches Arbeitszimmer“ bis zu einer Höhe von 1.250 € im Jahr als Werbungskosten oder 

Betriebsausgaben geltend gemacht werden. Dieser Betrag kann auch zum Tragen kommen, wenn das 

Arbeitszimmer nicht das ganze Jahr genutzt wird.  

Eine Voraussetzung ist, dass dem Steuerpflichtigen für seine berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz 

zur Verfügung steht, was in Corona-Zeiten der Fall sein dürfte. 

Bildet das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit, 

kommt auch ein unbeschränkter Abzug der Aufwendungen in Frage. Die Voraussetzungen sind dann jedoch 

zeitanteilig zu prüfen. Sind die Aufwendungen höher als 1.250 €, können sie nur berücksichtigt werden, 

soweit sie auf den Zeitraum entfallen, in dem man zu Hause arbeitet. 

Folgende Aufwendungen können (anteilig nach Fläche) in Ansatz gebracht werden: Kaltmiete oder 

Gebäude-Abschreibung, Wasser, Nebenkosten, Müllabfuhr, Verwaltungskosten, Grundsteuer, 

Versicherungen, Schornsteinfeger, Heizung, Reinigung, Strom, Renovierung, Schuldzinsen. 

Bitte beachten: Eine „Arbeitsecke“ im Wohn- oder Schlafbereich gilt nicht als „häusliches Arbeitszimmer“. 

Ein Arbeitszimmer ist ein Raum, der nach seiner Funktion und Ausstattung vorwiegend der Erledigung 

gedanklicher, schriftlicher, verwaltungstechnischer oder organisatorischer Arbeiten dient. Er muss auch 

ausschließlich oder nahezu (zu 90 %) ausschließlich zu betrieblichen oder beruflichen Zwecken genutzt 

werden. 

Die Höchstbetragsgrenze von 1.250 € im Jahr ist personenbezogen anzuwenden, sodass im Falle der 

Nutzung durch eine weitere Person, z. B. des Ehepartners, jeder von ihnen seine Aufwendungen hierfür bis 

zu dieser Obergrenze steuerlich geltend machen kann. 

Aufwendungen für Arbeitsmittel, wie z. B. Schreibtisch, Bücherregal und PC/Laptop, die der 

Steuerpflichtige selbst getragen hat, sind bei betrieblicher/beruflicher Veranlassung als Betriebsausgaben 

oder Werbungskosten zu berücksichtigen, auch wenn das Büro nicht als häusliches Arbeitszimmer 

steuerlich anerkannt wird. Luxusgegenstände wie z. B. Kunstgegenstände, die vorrangig der 

Ausschmückung des Arbeitszimmers dienen, gehören jedoch nicht zu den abziehbaren Aufwendungen. 

17 Krankheitskosten als Werbungskosten nicht mit der 

Entfernungspauschale abgegolten 

Aufwendungen eines Arbeitnehmers, die ihm bei den Fahrten zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte entstanden sind (sog. Entfernungspauschale), können im Rahmen der 

Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden. Dabei wird die einfache abgerundete 

Kilometerentfernung mit der Anzahl der Fahrten pro Jahr mit 0,30 € multipliziert. Mit dieser sog. 

Entfernungspauschale sind automatisch alle Aufwendungen abgegolten, die einem Arbeitnehmer aufgrund 

der Fahrten entstehen können.  

Nunmehr hat der Bundesfinanzhof (BFH) in seiner Entscheidung vom 19.12.2019 eine Ausnahme – und 

zwar bei Krankheitskosten, welche durch einen Autounfall auf der Strecke zwischen Wohnung und erster 

Arbeitsstätte verursacht wurden - zugelassen. Im entschiedenen Fall erlitt eine Arbeitnehmerin auf dem 
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Weg von ihrer Arbeitsstätte nach Hause einen Autounfall. Dadurch entstanden ihr erhebliche 

Krankheitskosten, welche vom Finanzamt (FA) nicht als Werbungskosten anerkannt wurden. Das FA ging 

davon aus, dass diese Kosten mit der Entfernungspauschale abgegolten sind.  

Dem widersprach aber der BFH. Nach seiner Auffassung fallen grundsätzlich unter die Abgeltungswirkung 

der Entfernungspauschale nur Kosten, welche wegstrecken- und fahrzeugbezogen sind, wie z. B. 

Reparaturkosten eines beschädigten Kfz. Aufwendungen, welche aus der Beseitigung oder Linderung von 

erlittenen Körperschäden stammen, gehören nicht dazu. Für sie ist ein Abzug als Werbungskosten 

zusätzlich zur Pauschale möglich, soweit keine Erstattung durch eine Krankenversicherung erfolgt. 

18 Urlaubsgewährung, Betriebsferien, Urlaub während Kurzarbeit 

Grundsätzlich obliegt es dem Arbeitnehmer seinen Urlaub nach seinen Wünschen zu planen. Bei der 

zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu berücksichtigen, es sei 

denn, dass ihrer Berücksichtigung dringende betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer 

Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen. 

Solche Belange können beispielsweise in der betrieblichen Organisation, im technischen Ablauf oder auch 

in der Auftragslage liegen, sodass der Arbeitgeber berechtigt ist Betriebsferien anzuordnen. Dabei darf das 

Betriebsrisiko jedoch nicht auf den Arbeitnehmer abgewälzt werden. Ein kurzfristiger Auftragsmangel stellt 

z. B. keinen Grund für die Anordnung von Betriebsferien dar. Ferner gilt zu beachten, dass nur ein Teils des 

Urlaubs durch Betriebsferien fremdverplant werden darf. Das Bundesarbeitsgericht hat eine Aufteilung des 

Urlaubsanspruchs von 3/5 (Betriebsferien) und 2/5 (individuelle Planung durch den Arbeitnehmer) als 

angemessen beurteilt. 

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie arbeiten viele Arbeitnehmer zzt. in Kurzarbeit. Bei Urlaubsnahme 

während dieser Zeit wird der Urlaub mit dem üblichen Gehalt vergütet. Die Bundesagentur für Arbeit sieht 

bis zum 31.12.2020 davon ab, die Einbringung von Erholungsurlaub aus dem laufenden Urlaubsjahr zur 

Vermeidung von Kurzarbeit einzufordern, sofern individuelle Urlaubswünsche/-planungen der Arbeitnehmer 

bestehen. 

Die individuellen Urlaubswünsche sind in der aktuellen Situation besonders zu schützen, damit es Eltern z. 

B. möglich bleibt, Urlaubstage für die Betreuung ihrer Kinder zu nutzen. Resturlaub hingegen soll wie 

gehabt zur Vermeidung von Arbeitsausfällen eingesetzt werden. Das heißt Arbeitgeber sollen mit 

Beschäftigten, die noch „alte“, bisher unverplante Urlaubansprüche haben, den Antritt dieses Urlaubs in 

Zeiten mit Arbeitsausfall im Betrieb vereinbaren. Aber auch hier gehen die Urlaubswünsche der 

Arbeitnehmer vor. 

19 Höhere Mindestlöhne für Beschäftigte in der Altenpflege 

Die Pflegekommission hat sich auf höhere Mindestlöhne für Beschäftigte in der Alten- und ambulanten 

Krankenpflege geeinigt. Danach steigen die Mindestlöhne bis 1.4.2022 in vier Schritten: 

 

 Pflegehilfskräfte qualifizierte Pflegehilfskräfte 

(mind. 1-jährige Ausbildung) 

Pflegefachkräfte 

ab alte BL neue BL alte BL neue BL alte BL neue BL 

1.5.2020 11,35 € 10,85 €     

1.7.2020 11,60 € 11,20 €     
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1.4.2021 11,80 € 11,50 € 12,50 € 12,20 €   

1.7.2021     15,00 € 15,00 € 

1.9.2021 12,00 € 12,00 € 12,50 € 12,50 €   

1.4.2022 12,55 € 12,55 € 13,20 € 13,20 € 15,40 € 15,40 € 

 

Zusätzlich zum gesetzlichen Urlaubsanspruch wird es für alle Beschäftigte in der Pflege weitere bezahlte 

Urlaubstage geben: bei Beschäftigten mit einer Fünf-Tage-Woche für das Jahr 2020 fünf Tage (für 2021 

und 2022 jeweils sechs zusätzliche Tage).  

20 Widerrufsrecht für Handy-Kunden bei Preiserhöhung 

In dem vom Oberlandesgericht Frankfurt a. M. (OLG) am 9.4.2020 entschiedenen Fall konnten Kunden 

eines Mobilfunkanbieters einer Preiserhöhung des Anbieters widersprechen, wenn die Erhöhung mehr als 5 

% des bis zum Zeitpunkt der Erhöhung geltenden Preises beträgt. Die OLG-Richter erklärten diese Klausel 

für unwirksam. 

Bei einseitigen Preiserhöhungen durch den Mobilfunkanbieter haben Kunden stets –auch bei Erhöhungen 

unter 5 % – ein Widerspruchsrecht. 

21 Bundesregierung beschließt (Corona-)Konjunktur-Programm 

So, und jetzt kommen wir zu den wirklich komplizierte Punkten des Corona-Konjunktur-Programms: 

Mit einem 57 Seiten umfassenden Eckpunktepapier, das der Koalitionsausschuss am 3.6.2020 vorstellte, 

will die Bundesregierung die Konjunktur wieder ankurbeln, Arbeitsplätze erhalten und die Wirtschaftskraft 

Deutschlands stärken. Die für Steuerpflichtige wichtigsten Punkte sollen nachfolgend auszugsweise 

aufgezeigt werden.  

Die Umsatzsteuersätze sollen zur Stärkung der Binnennachfrage befristet vom 1.7.2020 bis zum 

31.12.2020 von 19 % auf 16 % und von 7 % auf 5 % gesenkt werden. Der reduzierte Steuersatz von 16 % 

bzw. 5 % ist für Umsätze anzuwenden, die ab In-Kraft-Treten der Änderungsvorschrift – also nach dem 

30.6.2020 – ausgeführt werden. Ab dem 1.1.2021 sind dann wieder die Steuersätze von 19 % bzw. 7 % 

anzuwenden (wenn der Gesetzgeber keine andere Regelung trifft). Der Zeitpunkt der Ausführung hängt von 

der Art des Umsatzes ab: 

• Lieferungen und innergemeinschaftliche Erwerbe gelten im Zeitpunkt der Verschaffung der 

Verfügungsmacht an den Erwerber als ausgeführt. 

• Bei Werklieferungen bestimmt der Zeitpunkt der Abnahme durch den Erwerber den 

Ausführungszeitpunkt. 

• Für Dienstleistungen (z. B. Beförderungen, Beratungen, Reparaturen) bestimmt das Leistungsende 

über den Leistungszeitpunkt. 

• Die unentgeltliche Verwendung für unternehmensfremde Zwecke wird zu dem Zeitpunkt 

ausgeführt, zu dem die fiktive Leistung erfolgt. 

Wann die vertraglichen Vereinbarungen abgeschlossen oder die Rechnungen gestellt werden bzw. die 

Vereinnahmung des Entgelts erfolgt, ist für die Frage, welcher Steuersatz – 19 % oder 16 % bzw. 7 % oder 

5 % – anzuwenden ist, ohne Bedeutung. 
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Bitte beachten! Besondere Regelungen gelten bei Anzahlungen, Ist-Versteuerung, Abrechnung von 

Teilleistungen, Dauerleistungen und bei Änderungen der Bemessungsgrundlagen nach dem 30.6.2020 und 

dem 1.1.2021. Besondere Regelungen gelten auch für die Gastronomie. Für sie wurde der 

Umsatzsteuersatz für Speisen ab dem 1.7.2020 von 19 % auf 7 % abgesenkt. Die Reduzierung legte der 

Gesetzgeber für ein Jahr – also bis zum 30.6.2021 – fest. Nachdem die allgemeine Absenkung des 

Umsatzsteuersatzes von 7 % auf 5 % erfolgt, wird der Prozentsatz von 5 % auch für Gastronomen bis 

31.12.2020 gelten. Ab dem 1.1.2021 bis zum 30.6.2021 kommt dann für Speisen der reduzierte Steuersatz 

von 7 % zum Tragen. Ab dem 1.7.2021 steigt der Umsatzsteuersatz wieder auf den Regelsatz von 19 %, 

wenn der Gesetzgeber keine andere Regelung trifft. 

Unternehmen mit Bargeldgeschäften, die elektronische Registrierkassen im Einsatz haben, müssen diese 

entsprechend angepasst/umgerüstet haben, wenn die Umsatzsteuersätze ab dem 1.7.2020 und dann ab 

dem 1.1.2021 zeitgerecht und richtig berechnet werden sollen.  

Eine branchenübergreifende Überbrückungshilfe soll die durch die Corona-Pandemie bedingten 

Umsatzausfälle lindern und für die Monate Juni bis August 2020 aufgelegt werden. Bei der 

Überbrückungshilfe soll den Gegebenheiten der besonders betroffenen Branchen Rechnung getragen 

werden. 

Antragsberechtigt sind Unternehmen, deren Umsätze Corona-bedingt in April und Mai 2020 um 

mindestens 60 % gegenüber April und Mai 2019 rückgängig gewesen sind und deren Umsatzrückgänge in 

den Monaten Juni bis August 2020 um mindestens 50 % fortdauern. Bei Unternehmen, die nach April 

2019 gegründet worden sind, sind die Monate November und Dezember 2019 heranzuziehen. Erstattet 

werden bis zu 50 % der fixen Betriebskosten bei einem Umsatzrückgang von mindestens 50 % gegenüber 

dem Vorjahresmonat. Bei einem Umsatzrückgang von mehr als 70 % können bis zu 80 % der fixen 

Betriebskosten erstattet werden. Der maximale Erstattungsbetrag beträgt 150.000 € für drei Monate. Bei 

Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten soll der Erstattungsbetrag 9.000 € und bei Unternehmen mit 

bis zu 10 Beschäftigten 15.000 € nur in Ausnahmefällen übersteigen.  

Die geltend gemachten Umsatzrückgänge und fixen Betriebskosten sind durch einen Steuerberater oder 

Wirtschaftsprüfer zu prüfen und zu bestätigen. Überzahlungen müssen zurückerstattet werden. 

Die Antragsfristen enden jeweils spätestens am 31.8.2020 und die Auszahlungsfristen am 30.11.2020. 

Inwieweit es bei diesen Fristen bleibt, muss aus organisatorischen Gründen infrage gestellt werden. 

Allerdings ist noch nicht bekannt, wie das Antragsverfahren abläuft. 

Des Weiteren stehen folgende Verbesserungen auf der Agenda:  

• Die Planungen sehen einen einmaligen Kinderbonus von 300 € pro Kind für jedes 

kindergeldberechtigte Kind vor, der mit dem Kinderfreibetrag verrechnet wird. 

• Der Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende von derzeit 1.908 € soll für die Jahre 2020 und 2021 

auf 4.000 € angehoben werden. 

• Der vereinfachte Zugang in die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) wird über die bisherige 

Geltungsdauer hinaus bis zum 30.9.2020 verlängert. 

• Die Sozialversicherungsbeiträge werden bei maximal 40 % stabilisiert. 

• Eine degressive Abschreibung (AfA) mit dem Faktor 2,5 gegenüber der derzeit geltenden linearen 

AfA und maximal 25 % pro Jahr für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens soll für die 

Steuerjahre 2020 und 2021 eingeführt werden. 

• Klein- und Mittelbetriebe (KMU), die ihr Ausbildungsplatzangebot 2020 im Vergleich zu den drei 

Vorjahren nicht verringern, können für jeden neu geschlossenen Ausbildungsvertrag eine einmalige 
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Prämie in Höhe von 2.000 € erhalten. Erhöhen sie ihr Angebot, erhalten sie für die zusätzlichen 

Ausbildungsverträge 3.000 €.  

• Die Förderung des Bundes über die sog. Umweltprämie wird verdoppelt. Bis zu einem 

Nettolistenpreis des E-Fahrzeugs von bis zu 40.000 € steigt z. B. die Förderung des Bundes von 

3.000 auf 6.000 €. Diese Maßnahme ist befristet bis zum 31.12.2021. Die Hersteller-Prämie bleibt 

davon unberührt. 

• Kaufpreisgrenze: Mit dem sog. Jahressteuergesetz 2020 wurde eine neue Regelung eingeführt. 

Danach kommt für Fahrzeuge, die nach dem 31.12.2018 und vor dem 1.1.2031 angeschafft 

werden, anstelle der 1-%- oder 0,5-%-Regelung eine 0,25-%-Regelung zum Tragen, wenn das 

Fahrzeug gar keine Kohlendioxidemission verursacht und der Bruttolistenpreis nicht mehr als 

40.000 € beträgt. Diese Kaufpreisgrenze von 40.000 € wird auf 60.000 € erhöht. 

Bitte beachten! Die gesetzlichen Grundlagen zu dem Konjunkturprogramm müssen noch geschaffen 

werden. Dadurch können sich Änderungen im Detail ergeben. Neben den vorher angedeuteten 

Maßnahmen plant die Bundesregierung noch eine Vielzahl an weiteren Förderungen. Über die einzelnen – 

für die Steuerpflichtigen – relevanten Themen halten wir Sie immer über dieses Informationsschreiben auf 

dem Laufenden. 

22 Steuerbefreiung für Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld und Saison-

Kurzarbeitergeld 

Viele Arbeitgeber stocken das Kurzarbeitergeld ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf. Zuschüsse des 

Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld sind nach geltender Rechtslage steuerpflichtiger Arbeitslohn. Im 

Sozialversicherungsrecht rechnen die Zuschüsse bis zu 80 % des letzten Nettogehalts nicht zum 

Arbeitsentgelt und sind daher beitragsfrei.  

Entsprechend der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung werden Zuschüsse des Arbeitgebers zum 

Kurzarbeitergeld und zum Saison-Kurzarbeitergeld bis 80 % des Unterschiedsbetrags zwischen dem Soll-

Entgelt und dem Ist-Entgelt steuerfrei gestellt. Die Steuerbefreiung gilt für Zuschüsse, die für 

Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 29.2.2020 beginnen und vor dem 1.1.2021 enden, geleistet werden.  

Der bis zum In-Kraft-treten der Gesetzesänderung vorgenommene Lohnsteuerabzug, bei dem von einer 

Steuerpflicht entsprechender Zuschüsse auszugehen war, ist vom Arbeitgeber grundsätzlich zu korrigieren. 

Kann der Arbeitgeber den Lohnsteuerabzug nicht mehr korrigieren, weil das Dienstverhältnis 

zwischenzeitlich beendet worden ist, erfolgt eine Korrektur im Rahmen der Veranlagung zur 

Einkommensteuer.  

23 Lohnersatz wegen Schul- und Kitaschließung verlängert 

Durch die Schul- und Kitaschließungen wegen des Corona-Virus sind auch Eltern mit kleinen Kindern vor 

besondere Herausforderungen gestellt. Dafür hat die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket 

zusammengestellt, nachdem Eltern einen Anspruch auf Entschädigung in Höhe von 67 % des monatlichen 

Nettoeinkommens (maximal 2.016 €) für bis zu sechs Wochen haben.  

Der Anspruch auf Lohnfortzahlung wurde nunmehr verlängert, wenn Mütter und Väter ihre Kinder zuhause 

betreuen müssen und deshalb nicht arbeiten gehen können. Demnach wird die Dauer der Lohnfortzahlung 

von sechs auf bis zu zehn Wochen für jeden Sorgeberechtigten ausgeweitet. Für Alleinerziehende wird der 

Anspruch auf maximal 20 Wochen verlängert. Der Maximalzeitraum kann über mehrere Monate verteilt 

werden. Voraussetzung dafür ist: 
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• dass die erwerbstätigen Eltern Kinder unter 12 Jahren zu betreuen haben, weil eine Betreuung 

anderweitig nicht sichergestellt werden kann, 

• dass Gleitzeit- beziehungsweise Überstundenguthaben ausgeschöpft sind. 

Die Auszahlung übernimmt der Arbeitgeber, der bei der zuständigen Landesbehörde einen 

Erstattungsantrag stellen kann. 

24 Verbesserungen beim Elterngeld 

Der Bundesrat billigte am 15.5.2020 einen Gesetzesbeschluss des Bundestages, bei dem Verbesserungen 

beim Elterngeld vorgesehen sind.  

 

Aufschub der Elterngeldmonate: Eltern, die in systemrelevanten Branchen und Berufen arbeiten, dürfen ihre 

Elterngeldmonate aufschieben. Die Pflicht diese bis zum 14. Lebensmonat des Kindes zu nehmen, entfällt 

in diesen Fällen. 

Geringerer Verdienst wird nicht berücksichtigt: I. d. R. bestimmt sich die Höhe des Elterngeldes anhand des 

durchschnittlichen Nettoeinkommens der 12 Monate vor der Geburt. Erhalten Eltern aufgrund der Corona-

Pandemie ein geringeres Einkommen, z. B. wegen der Freistellung zur Kinderbetreuung oder dem 

Kurzarbeiter- oder gar Arbeitslosengeld, werden Monate, in denen der Verdienst wegen der Krise geringer 

als sonst ausfällt, nicht mitgerechnet. 

Partnerschaftsbonus: Eltern, die wegen der Krise ihre eigentlichen Arbeitszeiten nicht einhalten können, 

verlieren ihren Anspruch auf den Partnerschaftsbonus nicht.  

25 Musterverfahren zur Doppelbesteuerung von Renten 

In der steuerlichen Fachwelt wird immer häufiger die Auffassung vertreten, dass die Besteuerung der 

gesetzlichen Altersrenten seit Jahrzehnten – durch eine langfristige Doppelbesteuerung – rechtswidrig ist. 

Zu diesem Sachverhalt ist nunmehr beim Finanzgericht des Saarlandes (FG)  ein weiteres Musterverfahren 

unter dem Aktenzeichen 3 K 1072/20 anhängig.  

In dem zu entscheidenden Fall bezieht ein Steuerpflichtiger eine gesetzliche Altersrente sowie eine Rente 

aus der Versorgungskasse Saarland. Nach seiner Ansicht liegt eine Doppelbesteuerung bei der 

Einzahlungs- und Auszahlungsphase der Beträge vor. Außerdem ist der steuerpflichtige Anteil der Rente 

nicht richtig berechnet worden, die Rentenbeträge gehören nicht zu den Sonderausgaben und die 

rückwirkende Anhebung des steuerpflichtigen Rentenanteils ist unrechtmäßig. Zudem soll auch 

entschieden werden, ob mit einer Rente überhaupt eine Einkunftsart im Sinne des 

Einkommensteuergesetzes vorliegt, denn es fehlt an der Einkunftserzielungsabsicht, da grundsätzlich ein 

Zwang zur gesetzlichen Rentenversicherung vorliegt. 

Anmerkung: Wie das Verfahren ausgeht, ist ungewiss. Steuerpflichtige, welche selber von dieser 

Problematik betroffen sind, sollten das Verfahren offen halten. 

26 Förderung von Ausbildungsplätzen durch das Corona-Konjunktur-

Programm 

Klein- und Mittelbetriebe (KMU), die ihr Ausbildungsplatzangebot 2020 im Vergleich zu den drei Vorjahren 

nicht verringern, können für jeden neu geschlossenen Ausbildungsvertrag eine einmalige Prämie in Höhe 
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von 2.000 €, die nach Ende der Probezeit ausgezahlt wird, erhalten. Erhöhen sie ihr Angebot, erhalten sie 

für die zusätzlichen Ausbildungsverträge 3.000 €. 

KMU, die ihre Ausbildungsaktivität trotz Corona-Belastungen fortsetzen und Ausbilder sowie Auszubildende 

nicht in Kurzarbeit schicken, können eine Förderung erhalten. KMU, die die Ausbildung im Betrieb nicht 

fortsetzen können, sollen die Möglichkeit einer vorübergehenden geförderten betrieblichen Verbund- oder 

Auftragsausbildung erhalten.  

Die Details der Durchführung einer solchen Verbund- oder Auftragsausbildung werden im Rahmen der 

Allianz für Aus- und Weiterbildung erörtert. Weiterführende Informationen finden Sie unter dem Link: 

https://www.aus-und-weiterbildungsallianz.de. Betriebe, die zusätzlich Auszubildende übernehmen, die 

wegen Insolvenz ihres Ausbildungsbetriebs ihre Ausbildung nicht fortsetzen können, erhalten eine 

Übernahmeprämie. 

27 Überbrückungshilfen durch das Corona-Konjunktur-Programm 

(Ergänzung zu oben) 

Der Koalitionsausschuss hat am 3.6.2020 in einem 57 Punkte umfassenden Eckpunktepapier das Ergebnis 

der Verhandlungen zu einem Konjunkturprogramm, das die Auswirkungen der Corona-Pandemie 

überwinden und Investitionsanreize fördern soll, bekannt gegeben. 

Dort wurde u. a. auch eine Überbrückungshilfe für Klein- und Mittelunternehmen festgelegt, die wie folgt 

aussehen soll: 

Für die durch die Corona-Pandemie bedingten Umsatzausfälle wird eine Überbrückungshilfe für die Monate 

Juni bis August 2020 aufgelegt. Die Überbrückungshilfe gilt branchenübergreifend, wobei den 

Besonderheiten der besonders betroffenen Branchen wie Hotel- und Gaststättengewerbe, Caterer, 

Kneipen, Clubs und Bars, als Sozial-unternehmen geführte Übernachtungsstätten wie Jugendherbergen, 

Schullandheime, Träger von Jugendeinrichtungen des internationalen Jugendaustauschs, Einrichtungen der 

Behindertenhilfe, Reisebüros, Profisportvereinen der unteren Ligen, Schaustellern, Unternehmen der 

Veranstaltungslogistik sowie Unternehmen im Bereich von Messeveranstaltungen angemessen Rechnung 

getragen werden soll. 

Antragsberechtigt sind Unternehmen, deren Umsätze Corona-bedingt in April und Mai 2020 um 

mindestens 60 % gegenüber April und Mai 2019 rückläufig gewesen sind und deren Umsatzrückgänge in 

den Monaten Juni bis August 2020 um mindestens 50 % fortdauern. Bei Unternehmen, die nach April 

2019 gegründet worden sind, sind die Monate November und Dezember 2019 heranzuziehen. 

Erstattet werden bis zu 50 % der fixen Betriebskosten bei einem Umsatzrückgang von mindestens 50 % 

gegenüber dem Vorjahresmonat. Bei einem Umsatzrückgang von mehr als 70 % können bis zu 80 % der 

fixen Betriebskosten erstattet werden. Der maximale Erstattungsbetrag beträgt 150.000 € für drei 

Monate.  

Bei Unternehmen bis zu 5 Beschäftigten soll der Erstattungsbetrag 9.000 € und bei Unternehmen bis zu 10 

Beschäftigten 15.000 € nur in begründeten Ausnahmefällen übersteigen. Die geltend gemachten 

Umsatzrückgänge und fixen Betriebskosten sind durch einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu 

prüfen und zu bestätigen. Überzahlungen müssen zurückerstattet werden. 

Die Antragsfristen enden jeweils spätestens am 31.8.2020 und die Auszahlungsfristen am 30.11.2020. 

Inwieweit es bei diesen Fristen bleibt, muss aus organisatorischen Gründen infrage gestellt werden. 

Alle Beiträge dieser Mandanteninfo sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Eine Quellenangabe kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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28 In eigener Sache ... 

danke ich Ihnen für Ihre gute Zusammenarbeit und für Ihr Verständnis wegen der Einschränkungen. Und 

meinem Team: Ihr seid die Besten und Größten! 

Trotzdem benötigen auch meine tollen Leute gerade aufgrund des ganzen Stresses ein bisschen Erholung. 

Manchmal nur urlaubsbedingt, manchmal aber leider auch krankheitsbedingt. Auch hier hoffe ich auf Ihr 

Verständnis, wenn sich zeitliche Verzögerungen ergeben. Wir geben wie immer alles – und manchmal 

habe ich das Gefühl sogar noch mehr – wie Sie auch. 

Also halten wir weiterhin zusammen und hoffen auf ein Ende der desolaten Situation. Wie sagte ein guter 

Kabarettist: „Am Anfang ist alles Scheiße, aber am Ende wird doch alles gut.“ 

Und davon gehe ich einfach mal aus. 

 

 

Christine Hartwig StBin  

 


